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{$51o WPO)
- Steuerberoiu n g d.,,N u r-Wirischofisprüf er"

Veriährung ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschutz

- Anerkenninisverbot

- Anzeigepf I ichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pilichtverleizung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit
- Veriöhrung, S12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit g3l9 HGB

- Verdochi d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersicht und

Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mondonlen
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BGH v.3.2.1988 - lVo ZR 196/86
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Hinweispflichl des Notors/Versleuerung des Veräußerungsgewinns /
Hinzuziehung von Mitorbeitern

L Ein Notor, dervor oderwöhrend der Beurkundung eines Grundstückskoufuertroges
dovon Kenntnis erhölt, do0 der Verköufer dos Grundstück vor weniger ols zwei
Johren erworben hot und die Anschoffungskosten unter dem Verkoufspreis liegen,
hot den Verköufer grundsötzlich ouf die Gefohr der Versteuerung eines Spekulo-
tionsgewin ns hinzuweisen.

2. Ein Notor muß die von den Beteiligten eingereichten Unterlogen persönlich zur
Kenntnis nehmen, sich über ihren lnholt unterrichten und diesen - soweit erforder-
lich - bei der Errichtung der erbetenen Urkunde berücksichtigen.

3. Ein Notor dorf es nicht dem Büropersonol überlossen, zu entscheiden, welche
Unterlogen für eine Beurkundung von Bedeutung sein können und welche nicht.

Diese Entscheidung mufl er sich selbst vorbeholten.
(BGH Urt.v.l0.ll.l988 - lX ZR 3l/88 - WM l9BB,lB53)

^ll^^*^i^^ ^,,f1. ^"L^Ji ßO 
^1-" 

lll N" r ÄÄRW^r.''v-''U-''ü.,.-..
Verkürzu n g der Veriöhrungsfrisl

Die in $ 9 Abs. lll Nr. I der Allgemeinen Auftrogsbedingungen derWirtschoftsprüfer ouf-
genommene Ausschlußfrist von 6 Monoten für die Geltendmochung des Schoden-
ersotzonspruchs ob Schodenkenntrris verslößl gegerr g9 Abs. ll l.'lr. IAGB-Geselz.
Die Bedenkzeitvon 6 Monoten ist ongesichts der gesetzlichen Veriöhrungsregelungen
zukurz, um noch ols ongemessen gelten zu können.
(oLG Köln Urt.v.14.2.1989 -9 U 36/881

Anmerkung:
Dos Urteil befindet sich in Ubereinstimmung mit KG Urt.v. 24.2.1986 -24U 4567/85 -
Gl 1986,l0B; BrondnerZlPl9B5,ll94; ondererAnsicht ist OLG Homburg StBg 1981,l88;

vgl. ouch BGH WM 1986,484: Gl 1986, 45, WM 1975,767; NiW 1929, 1550: VersR

1979,499.

Notwendige Büroorgonisotion eines Sleuerberoters zur Fristwohrung

L Die ordnungsmöfiige Ausgongskontrolle im Büro eines Steuerberoters erfordert
grundsötzlich, doß Fristen im Fristenkontrollbuch erst oufgrund der Eintrogung im

Postousgongsbuch gelöschi werden (Anschluß on BGH-Beschluß v. 20.11.1984,V|

ZB19/84, VersR 1985, 145, HFR 1985,5791.

2. DosFehleneinerordnungsmößigenAusgongskontrolleistnurdonnnichtursöchlich
für ein Fristversöumnis, wenn die mit derVersendung beouftrogie Hilfsperson ous-
drÜcklich ou{ die Bedeutung und Eilbedurttigkeit des Schriftstückes hingewiesen
wurde.

(BFH Urt.v. 7.12.1988 - X R 80/82 - DSiR 1989,2091
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Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StBlWplRA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerslellung
- Dritthoftung
- Grundstücksbewertung, lnformoiion

d. Mondonten
- Testoi

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislosl

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen
- Vernichtung von -
Drifihoftung
- Anwoltsverfrog
- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung
- ous Testot

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Frisienkontrollbuch

Honororonspruch
- bei AnschluDkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, 5 32 StBGebV

- Gegensiondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft
- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Kousolitöt
- wirfschoftliche Vorteile bei

steuerlichen Nochieilen
Kosten d. FG-Prozesses

- Kostenpflichr d. StB.

Mondontengelder
- Anderkonto des Notors
- Venechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden
- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenveroniwortlichkeit

- Erteilung einer vollsireckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Milorbeitern

Prospekthoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Rechtsbeistond

- Sozietöt mit Anwoltsnotor

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbu0e/-strofe
- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmö0iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

Steuerberotungsgeselz

- g5z
: Wirtschoftsberotun g,

An logenem pfehlung

Steuerberolungsverlrog
- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoien
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestohungsberolung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu geseizeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über sieuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, g12 VVG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, $12 ll

Veriöhrung ($68 StBerG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrift lSekundöronspruch)
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

Kenntnis d. Fehlers
Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrilt

: Mondotsende
: schuldhoffe Verletzung der -

- Verjöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Beiriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlusi der 7 b-AfA
: Zohlung d. Steuer
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Drifihoftung des Steuerberqlers
- Auftrog zur Bilonzersiellung

- lnholt des Testotes

- Anmerkung
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Leitsötze:

l. Aur Froge, ob der Kreditgeber in den Schuizbereich des Vertrogs des
Kreditnehmers mit seinem Steuerberoter einbezogen ist.

2. Die Hoftung des Steuerberoters gegenüber dem Dritten reicht nur so

weit, wie er noch dem Wortlout seinesTestotes die Verontwortung für
die Richtigkeii einer testierten Aufstellung übernommen hot.

Zum Sochverholt:

Die Klöger nohmen den Beklogten ouf Schodenersoiz für Verluste in

Anspruch, die sie durch den Konkurs der Firmo W. erlitten hotten.

Der Bekl. wor Steuerberoter dieser Firmo. Die Rechtsvorgönger der Kl.

hotten noch Vorloge vom Bekl. unterschriebener und gesiegelter Johres-
obschlüsse ein der Fo. W. gewöhrtes Dorlehen in Höhe von 200.000 DM
verlöngert und weiieren Worenkredit im Wed von 200.000 DM einge-
röumt.

lm iuni1981 legte die lnhoberin der Fo. W. beiVertrogsverhondlungen über
die Vedongerung des Dorlehens Johresobschlüsse des Unternehmens für
1979 und l9B0 vor. Anschließend wurde der Kredit über 200.000 DM ouf
unbestimmleZeil verlöngert. lm April l9B2 wurde der Fo. W. noch der
Vorloge des Johresobschlusses für lg8l ein zusötzlicher Worenkredit in
Höhe von 200.000 DM gewöhd. Als gegen Ende l9B3 Zweilel on der
Solvenz des Unternehmens ouftroien, legte die lnhoberin der Fo. W. einen
Johresobschluß furl982vom 16.5.1983 vor. Die Rechtsvorgöngerin der Kl.

zu 2l begnügtesich doroufhin domit,doß die Fo.W. dos Dorlehen in Höhe
eines Teilbetrogs von 100.000 DM durch die Hingobe von Wechseln
oblöste, die spöter ober nicht bezohlt wurden.

Die Johresobschlüsse trugen ieweils den Stempel und die Unterschrift des
Bekl. unter dem Vermerk,

,,Zusommengestellt onhond der vom Auftroggeber überge-
benen Endzohlen und erteilter Auskünfte.'
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Die vom Bekl. fur die Johre l9B0 und l98i oufgestellten Johresobschlüsse

der Fo. W. wiesen bei niedrigeren Umsötzen wesentlich geringere

Gewinne ous ols die den Rechtsvorgöngerinnen der Kl. vorgelegten
Abschriften. Diese hotte die lnhoberin der Fo. W. verfölscht und dem Bekl.

zusommen mit onderen Uniedogen zur Unterschrift vorgelegt. Bei der
Unterschrift übersoh der Bekl., doD die lnhoberin der Fo. W in einigen

Exemploren obweichende Angoben zum Aufwond oder zum Ertrog und

erheblich überhöhte Gewinnzohlen eingesetzt hotte.

An 24.4.1984 wurde dos Konkursverfohren über dos Vermögen der Fo.

W. eröffnet.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht ist der Ansicht, den Kl. stünden keine Schoden-

ersotzonsprüche wegen schuldhofter Verletzung des z,,rischen dem

Bekl. und der Fo. W. geschlossenen Steuerberotervertrogs zu. Durch

diesen Vertrog seien keine Schutzp{lichten begründetworden, die der
Bekl. ouch im Verhöltnis zu den Rechtsvorgöngerinnen der Kl. zu

beochten gehobt hobe. Die Fo. W. seizwor oufgrund der Geschöfts-

und Verirogsbezielrungefi LU cieti Rechisvoi'göi-rgei.i'rri'reir dei'Kl. vei--

pflichtet gewesen, eine Verletzung ihrer Rechtsgüter zu vermeiden.

Diese Pflichten begründeten ober noch kein lnteresse der Fo. W., ihre

Glöubiger in den Schutz ollerVertrogsverhöltnisse mit Dritten einzube-

ziehen, die Auswirkungen ouf die Glöubiger hoben könnten. Ein

solches lnteresse ergöbe sich grundsötzlich nur ous weit störkeren

Fü rsorgepf I ichten personen rechtl ichen Ei nsch lo gs.

Auch gleichloufende lnteressen einer Gruppe, ols deren Reprösentont

der Auftroggeber dem Auftrognehmer erkennbor gegenübertrete,

rechtfertigten es, die Gruppenmitglieder in den Schutzbereich des

Auftrogsverhöltnisses einzubeziehen. Die lnteressen der Rechtsvor-

göngerinnen der Kl. ols Kreditgeber und der Fo. W. ols Kreditnehmerin

hinsichtlich der richtigen Dorstellung der Kreditwürdigkeit des Unter-

nehmens seien ober so gegenlöufig, doß sich die Einbeziehung der
Rechtsvorgöngerinnen der Kl. in den Steuerberotervertrog zwischen

dem Bekl. und der Fo. W. verbiete.

2. Diese Ansicht loßt sich mit der Rechtsprechung des BGH zum Vertrog

mit Schutzwirkung für Dritte nicht vereinboren (BGH v.28.4.1982 -
lVo ZR 312/80 - LM BGB $ 328 Nr. 71 und 25 : NJW 82, 2431 und

v.2.11.1983 - lYoZR20/82- GlB7,27:YersR 84, 85: NJW 84,355; v.

Gl Hinweis

verletzung des Beklogten entstonden. Hötte der Beklogte nömlich die

Erteilung einer vollstreckboren Ausfertigung nicht verweigerl, wöre die

Durchführung der Beschwerde nicht notwendig gewesen.

Doß dos Londgericht im Beschwerdeverfohren eine Kostenentscheidung

obgelehnt hot, ist unerheblich. Es hot domit lediglich der Rechtsloge in-

soweit Rechnung getrogen, ols der Notor om Beschwerdeverfohren

gemöß $54 BeurkG nicht beteiligt ist.

Do nicht ersichtlich ist, doß die Kloger den Schoden durch Gebrouch

eines Rechtsmittels hötten abwenden können ($$ 19 Abs. I Sotz 3 BNotO,

839 Abs. 3 BGBI, und eine ondeweitige Ersotzmoglichkeit ($19 Abs. 1

SoIz 2 BNotO) nicht besteht, ist der Beklogte somit zum Ersotz des

Scho dens verpfl ichtet.

Aufgrund der zunehmenden Kompliziertheit des Umsotzsteuerrechtes ist die Dor-

stellung von Stodie, Dos Recht des Vorsteuerobzugs (Verlog Dr. Otto Schmidt KG 1989,

360 Seiten, DM 85,-) zu begrüßen. Dos Buch behondelt mit einer Vielzohl von Bei-

spieien cjie formeiien unci moterieiien Vorousseizungen cies Vorsieuerobzugs. Ais

Gesomtdorstellung geht es über dos Umsolzsteuerrecht ober noch hinous und be-

hondelt ouch verfohrensrechtliche Aspekte und die einkommensteuer-, grunderwerb-

steuer-, zivil-, konkurs- und kostenrechtlichen Frogen des Vorsieuerobzugs'

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Hefi I -6,19891

Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $9 Abs. 3 Nr. I

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelostung

89, 2
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Sieuervorteile

- Risikobeudeilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunflsvertrog
- stillschweigender Abschlu0

- Veriöhrung

- Werkvertrog
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Londgericht Wolfsteiner dofür zilierl, doß in bestimmten Föllen ein
Rechtsschutzbedürfnis für die Erteilung einer vollstreckboren Ausfer-
tigung nichi bestehe, ist dieser der Auffossung, doß es der Prozeß-
leitungspflicht des Notors und dem ouch für ihn geltenden 0,l39 Zpo
entspricht, beiZweifeln, ob die vollstreckbore Ausfertigung zu erteilen
sei - so im Foll, wenn eine Befriedigung in Froge steht -, der Notor beim
Glöubiger nochzufrogen hot und wenn donoch die Zweifel nicht
behoben sind, die Vollsfreckungsklousel zu erteilen hot (Wolfsteiner

DNotZ 1978, 681l.lm vorliegenden Foll bestehen insofern Zweifel, ols
die Kloger bestreilen, doß es zu einer Hoftentlostung der Frou B.

gekommen sei. Diese Froge zu entscheiden, gehört in den Zustöndig-
keitsbereich der Vol lstrecku ngsgegen klo ge.

Hinzukommt, doß der Beklogte ousweislich seines schreibens v.

13.B.l9BZ für die Vereinborung einer befreienden schuldübernohme
dorouf obgestellt hot, doß der klogende Ehemonn, Herr Sch., den
Eintritt des neuen Erwerbers gebilligt und sein Einverstöndnis erklört
ho be. No ch dem Gru ndstücksko ufuertro g v. 3. 3. 1972wor iedoch o uch
die klogende Ehefrou begünstigte Glöubigerin, so doß eine befrei-
ende Schuldübernohme, worouf sich der Beklogte zurAblehnung des
Antrogs ouf Edeilung einer vollstreckboren Ausfertigung gestützt hot,
bereits mongels einer Zustimmung dieser ousscheidet.

Der Beklogte hötte donoch bei der für seinen Pflichtenkreis erforder-
lichen Sorgfolt sein Verholten ols Verstoß gegen seine Amtspflichten
erkennen können, womit Fohrlössigkeit gegeben ist.

Keine obweichende Beurteilung ergibtsich ous dem Grundsotz, doß in
oller Regel dos Verschulden zu verneinen ist, wenn ein Kollegiolgericht
ein obiektiv omtspflichtwidriges Verholten noch mündlicher Verhond-
lung und sorgföltiger Prüfung sowie würdigung ols obiehiv gerecht-
fertigt gebilligt hot, weil von einem Einzelnen durchweg eine bessere
Rechtseinsicht ols von einem Kollegiolgericht nicht erworlet werden
konn (Kreft o.o.o., s B3Z Anm.296l.Zum einen hot nömlich dos Lond-
gericht d ie Fro ge der obiektiven Amtspf I ichverletzu n g offen gelossen.
Zum onderen hot es nicht berücksichtigt, doß der Beklogte beiseiner
Annohme, es liege eine befreiende schuldübernohmevo6 lediglich ouf
den klogenden Ehemonn und nichi ouf die ebenfolls begünstigte
klo gen de Ehefro u o bgestel lt hot, wo m it der So chverh o lt n icht erschöp-
fend gewürdigt und der vorgenonnte Grundsotz unonwendbor ist.

lll. Der den Klögern entstondene Schoden, ihre ou0ergerichtlichen
Kosten in Höhe von i.336,08 DM fur die Durchführung des Be-
schwerdeverfohrens gemöß s54 BeurkG, ist infolge der Amtspflicht-

23.l.l9B5 - lVo ZR 66/83 - WM 85,450, BGH v. 19.3.1986 - tVo ZR
127/84 - WM 86,711;v.26.11.1986 - lVo ZR 86185 - Gl 87,27:YersR
87,262: NJW 87,17581.

Die Einbeziehung der Rechtsvorgöngerinnen der Kl. in den Schutz-
bereich des zwischen der Fo. W. und dem Bekl. obgeschlossenen
Steuerberotungsvertrogs konn nicht desholb verneint werden, weil
die lnteressen der Rechtsvorgöngerinnen der Kl. und die der Fo. W
h insichtl ich der zutreffenden Do rleg u n g der Kred itwu rd ig keit d ieses
Unternehmens gegenloufig wören. Personen, die über eine beson-
dere, vom Stoot onerkonnte Sochkunde verfügen (2. B. öffentlich
bestel lte So chverstö ndig e, Wirtschoftsprüfer, Steuerberoter), kön-
nen in die Loge kommen, doß sie bei der Begutochtung Sorgfolts-
pflichten gegenüber mehreren Personen mit unterschiedlicher lnter-
essenrichtung zu beochten hoben. Wie der BGH wiederholt eni-
schieden hot, spricht die Gegenlöufigkeit der lnferessen des Auf-
troggebers und des Dritten nicht gegen seine Einbeziehung in den
Schutzbereich des Verlrogs (BGH WM 85, 45014521;86,711; Gl87,'
22 : VersR 87, 262 12631 : NJW 87, 17 58 t17 5gll.

lm vorliegenden Foll liegen Anholtspunkte dofürvor, doß die Rechts-
vorgöngerinnen der Kl. in den schutzbereich desverlrogs zwischen
der Fo. W. und dem Bekl. einbezogen werden sollien. Die von dem
Bekl. unterzeichneten verfölschten Johresqbschlüsse für l98o und
l98l woren nicht nurfürinterne Zwecke der Fo. W. bestimmt. sie soll-
ten vielmehr ols Entscheidungsgrundloge für Dritte, die Rechts-
vorgöngerinnen der Kl., dienen. ln einem solchen Foll liegt die
Annohme nohe, doß der Dritte in den Schutzbereich des Verlrogs
einbezogen werden soll (BGH Gl 87,22 : VersR 87,2621263J:
NJW 87,1758l175qt.

3. lm Ergebnis ist iedoch die Kloge mit Recht obgewiesen worden.
Denn selbstwenn mon von der Einbeziehung der Kl. in den schutz-
bereich des zwischen der Fo. w. und dem Bekl. obgeschlossenen
Steuerberotungsvertrogs ousgeht, scheidet seine Hoftung [eden-
folls wegen des lnholts des von ihm unterschriebenen Vermerks ouf
den Johresobschlüssen ous.

o) Dos Berufungsgericht führt hierzu ous, der Bekl. hobe noch dem
lnholt dieses vermerks ohne iede eigene Konirolle des lnholts, ouf
die die Kl. hotten vertrouen können, lediglich Angoben der Fo. w in
eine bestimmte Form gebrocht. soweitdie Kl. dorouf obstellten, do0
der Bekl. nicht die Ubereinstimmung der vorgeblichen Kopien mit
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dem Originol überprüft hobe, seischon zweifelhoft, ob dies Überhoupt

eine sich ous dem Vermerk ergebende Auskunft dorstelle, fÜr deren

Richtigkeit der Bekl. die verlrogliche Gewöhr hobe Übernehmen wol-

len. Dos Vertrouen ouf die Richtig keit der Beg loubig u ng sei zudem nicht

ouf die besondere Sochkunde des Steuerberoters gestÜtzt' Es moche

keinen unterschied, ob die Fo. w dem Bekl. fur die Erstellung der

Abschlüsse folsche Zohlen on die Hond gebe oder ihm die gefölschte

Abschrift einer Bilonz zvr Begloubigung unterschiebe. Dem selbst

getöuschten Bekl. sei der Betrug seiner Auftroggeberin nicht onzu-

losten.

bl Diese hilfsweise ongestellten Uberlegungen des Berufungsgerichts

holten im Ergebnis der rechtlichen NochprÜfung stond.

Wie weit die Hoftung ous einem Vertrog mit Schutaruirkung fÜr Dritte

persönlich und gegenstöndlich reichen soll, mu0 ieweils im Einzelfoll

ous den Umstönden geschlossen werden. Bei Steuerberotern wird

vielfoch der lnholt eines von ihnen gegebenen Testots, ouf dessen

genouen Wortlout in den beteiligten Wirtschoftskreisen genou ge-

ochtet zu werden pflegt, Aufschlufl geben {vgl. Long WM BB, l00l

tlOOzl). DieseTestote hoben den Zweck,dem Auftroggeberund Dritten

den Inholt, den umfono und dos Ergebnis der PrÜfunq durch den

Steuerberoler oufzvzeigen. Nur soweit der Steuerberoter noch dem

Wortlo ut des Testots d ie Vero ntwortu n g f u r d ie Richti g keit d er iestierten

Aufstellung übernimmt, reicht seine Hoftung.

Aus dem vom Bekl. ongebrochten Vermerk geht hervor, doß ihm nicht

einmol die Buchführung, sondern nur vom ,Auftroggeber Übergebene

Endzohlen und erteilte AuskÜnfte zurVerfügung stonden. Dorous ergibi

sich deutlich, doß die Prüfung der Buchführung oder der Übergebenen

Endzohlen von vornherein nichi zu seinem Auftrog gehörte. Do die in

den Johresobschlüssen entholtenen Zohlen ousschließlich ouf den

Auftroggeber zurückgingen, ohne doß der Bekl. ihre Richtigkeit zu

prüfen hotte, kom ouch eine Hofiung fÜr ihre Richtigkeitvon vornherein

überhoupt nicht in Froge. Die Rechtsvorgöngerinnen der Kl. konnten

noch dem TexidesTestots ober nichtdovon ousgehen, doß derBekl.fÜr

die Richtigkeit der verwendeten Zohlungen einstehen wollie' Domit

scheidet ouch eine Hoftung fur die ihm bei der Testierung der Kopien

unterschobenen folschen Endzohlen ous.

Anmerkung:

ZurVermeidung von Mißverstöndnissen weisen wir dorouf hin, doD nicht

ieder Lieferont oder Kreditgeber des Mondonten in den Schutzbereich

des Steuerberoierberotu n gsvertro ges ei n bezogen ist. H ierf Ü r ist viel meh r

$ 52 BeurkG, Anm. 3; Jonsen, FGG,Teil lll,2. Aufl., $ 52 BeurkG , Anm.24;

Mecke, BeurkG, $ 52 Anm. 4; KG Berlin, DNotZ 1951,274i LG Aochen

MDR 1953, 627;LG Kleve DNotZ 1978,6801. Schon noch ollgemeinen

Rechtsg ru ndsötzen hot d ie Prüf u n g moteriel l-rechtl icher Fro gen i m Ro h-

men derVollstreckung oußer Betrocht zu bleiben, onderenfolls wÜrden

dem Notor richterliche Funktionen zugebilligt. Nur ousnohmsweise

konn die Erteilung obgelehnt werden, wenn feststeht, doß dos Rechts-

geschöft über den vollstreckbor gestellten Anspruch nichtig ist oder

wen n d ie N ichtig keit des Anspruchs weg en Gesetz- oder Siftenwid rig -

keii ous der Urkunde selbst ersichtlich ist (Keidel/Kuntze/Winkler

o.o.O. $ 52 BeurkG, An m. 3 m.w. N.l, wos h ier u nstreitig nicht der Fo l l ist.

Bei einer Divergenz anrischen moteriellem Anspruch und vollstreck-

borer Urkunde gibt es für den Betroffenen nur den Weg der Voll-

strecku n gsgegen klo g e.

Hiernoch istfestzustellen, do0 der Beklogte obiektiv gegen seine Pflicht

gemöfl $$ Z9Z Abs . 2ZPO, 52Beu rkG versto0en hot, die vol lstreckbo re

Ausfertigung einer in seiner Verwohrung befindlichen Urkunde zu

erteilen.

ll. Entgegen der Ansicht des Londgerichts hot der Beklogte hierbei ouch

schuicihqit gehoncieit.

Zwor hot dos Londgericht zutreffend dorouf verwiesen, doß bei einer

noch sorgföltiger Prüfung gewonnenen Rechtsonsicht in bezug ouf

Gesetzesbestimmungen, die fur die Auslegung Zweifel in sich trogen,

die ols rechtlich vertreibor onzusehen isi, der Umstond, doß die

Rechtsouffossung von den Gerichten nicht gebilligt wird, nicht rÜck-

schouend ols Verschulden ongerechnei werden konn (Kreft, BGB,12.

Aufl., $839, Anm. 293 m.w.N.l.

Jedoch bestehen bereits Zweifel, ob die in seinem Schreiben vom

13.B.l9BZ on die domoligen Proze0bevollmöchtigten der Klöger

geöu$erfe Rechtsonsicht des Beklogien, bei der Erteilung der voll-

streckboren Ausfertigung der Urkunde seizu berÜcksichtigen, doß ouf-

grund einer mündlich vereinborten befreienden SchuldÜbernohme on

die Stelle von Frou B. ols Schuldner der Neuerwerber der Grund-

besitzung getreten sei, vertretbor ist'

Wie bereits ousgeführt, besteht in Rechtsprechung und Literotur die

einhellige Auffossung, doß bei der Erteilung der vollstreckbqren Aus-

fertigung einer notoriellen Urkunde nur die formelle Berechtigung zu

prüfen ist, wenn wie hier für die Nichtigkeit des Anspruchs wegen

Gesetz- oder Sittenwidrigkeit kein Anhqltspunkt besteht. Soweii dos

9B
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Hofiung des Notors
- Pflicht zur Erfeilung einer vollstreckboren Ausfertigung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 26.1.1989 - lB U 190/BB)

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Notor hotvor der Erteilung einervollstreckboren Ausfertigung nur die
formel len Voroussetzungen zu prüfen.

Die Klörung moterieller Frogen gehort in den Zustöndigkeitsbereich der
Vol lstrecku n gsgegen klo ge.

Aus den Gründen:

L Der Beklogte hot eine ihm gegenüber den Klögern obliegende Amts-
pf I icht verletzt, i ndem er den Klö gern d ie Erteil u n g ei ner vol lstreckbo ren
Ausfefig u n g des noto riel len G ru n dstücksko ufuedro g es vom 3. 3.1972
mit der Begründung verweigerte, oufgrund einer mündlich vereinbor-
ten befreiender schuldübernohme sei nicht mehr die ursprüngliche
Köuferin Frou 8., sondern der neue Erwerber der Grundbesitzung
Sch u ldner der Ko ufpreisforderung.

zwor ist von einer Amtspflichverletzung nicht bereits oufgrund des
Beschlusses des Londgerichts Duisburg v. lB.9.1gB7 - 2T 2s2/87 -
ouszugehen, welches den Beklogten ouf die Beschwerde der Klöger
ongewiesen hot, den Antrog ouf Erteilung der vollstreckboren Aus-
fertigung nicht mit der ongeführten Begründung obzulehnen. Denn
h iergegen besteh en insoweit Beden ken, o ls ein N oto r im Beschwerde-
verfohren gemöD $ 54 BeurkG nicht om Verfohren beteiligt ist, sondern
die Stel I u n g ei ner vori nsto nz hot ( Keidel/Ku ntzelWin kler, FFG, Tei I B, 12.

Aufl., $54 BeurkG, Anm. 9 m.w.N.l, womit eine moierielle Rechtskroft-
wirkung dieses Beschlusses ihm gegenüber in subiektiver Hinsicht
zweifel hoft erscheint.

Diese Froge bedorf iedoch keiner obschlieDenden Klörung, weil in
sochlicher Hinsicht die Ausfuhrungen des Londgerichts in der Soch 2 T
252/ 87 der Rechtslo ge entsprechen'

Bei der Erteilung vollstreckborer Ausferfigungen hot der Notor nur die
formellen Voroussetzungen zu prüfen. Zu einerweitergehenden mote-
riell-rechtlichen Prüfung, insbesondere, ob der moterielle Anspruch
noch besteht, ist er nichi berechtigt (Keidel/Kuntze/Winkler o.o.o.,

ein ,,noch oußen zu Toge getretener Wille des vertrogschließenden"
notwendig, der im Wege einerVertrogsouslegung ermitteltwerden muß.
Der BGH hot desholb in seiner Entscheidung Anholtspunkte dofür ge-
{unden, dofi der Lie{eroni in den Schutzbereich des Steuerberotungs-
vedroges einbezogen werden sollte. Als lndizweisterdorouf hin, doß der
Johresobschluß erkennbor nicht nur {ür den Mondonten und dos Finonz-
omt bestimmtwor, sondern ols Entscheidungsgrundloge für Dritte dienen
sollte.

Wen n Dritte Schodenersotzo nsprüche g egen den Steuerberoter gelten d
mochen, m uß desho lb im mer gefrogt werden, ob konkrete An ho ltspun kte
fÜr einen ouf den Schutz Dritter gerichteten Porteiwillen erkennbor sind
(Gröfe/Lenzen/Roiner Steuerberoterhoftung, 2. Aufloge lgBB rz 436, mit
weiteren Nochweisen).

Denn der Bilonzerstellung des Steuerberoters fehlt im Regelfoll lede Dritt-
bezogenheit. Sie ist regelmößig eine Hilfeleistung fürden Mondonten bei
der Erledigung von dessen steuerlichen Pflichten gegenüber dem Finonz-
omt. Andernfolls wöre die Zohl der durch eine fehlerhofte Bilonz potentiell
Geschödigten für den Steuerberoter ouch nicht übersehbor (Vergleiche
MK-Gotlwold $ 328 TZ84; Ebke, Dritthoftung des Wirtschoftsprüfers,64 f.
oLG Köln Gl1986,160 betrifft Bewertungsguiochten eines Housesl.

Hoftung des Steuerberolers
- Einbringung in GmbH
- Steuerschoden, Vorteilso n rech n u n g
(BGH Urt.v. 28.9.1988 - lVo ZR 45/87 - VersR t9BB,t27S: WM 1988, 1636: WuB lV A. $6251, 89; Sturmhoäbel)

Leitsotz (omtl.)'

Uber die Voroussetzungen der Hoftung des steuerberoters wegen unzu-
lö ng I icher Berotung und Betreuung seines Auftroggebers bei Ein brin g u ng
einer Einzelfirmo ols stille Gesellschoft in eine GmbH {hier, mongelnde
Aufklörung über die steuerlichen Folgen der geplonten und durchge-
füh rten Eingliederung ).
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Leitsötze (d.Verf.),

l. lst der Mondont lnhober von zwei verbundenen Gesellschoften, so

konn die erhöhte Sieuerbelostung einer Gesellschoft nur donn einen

Schoden dorstellen, wenn es insgesomt zu einer höheren Steuer-

belostung kommt, d. h. ouch unter BerÜcksichtigung der steuerlichen

Auswirkungen ouf dos aweite Unternehmen.

2. Stehen evtl. steuerlichen Nochteilen wirtschoftlicheVorteile - dominie-

rende U nterneh merstel I u n g, entscheidende Mitspro cherechte, höhere

Gewinnbezugsrechte - gegenüber, so muß im Einzelfoll geprÜft

werden, ob dlr Mondont bei ordnungsgemößer Berotung Über die

steuerlichen Auswirkungen sich mit den steuerlichen Vorteilen unier

Zurückstel I u n g der wirtschoftl ichen Vortei le zuf rieden gegeben hötte'

Zum Sochverhqlt:

Der Klöger wor lnhober ä^/eier Einzelfirmen, eines Elektrogroßhondels

und einLs GrolJhondels mit elektronischen Bouteilen' Am 22.12.1972

wurde eine GmbH gegründet, die ob l.l.l9Z3 den Elektrogro0hondel

betrieb. lnhober des Stommkopitols woren der Klöger und dessen Ehe-

lrou zv ieweils 450/0. Die Elektrogroßhondelsfirmo sollte ols stille Gesell-

schoft in die GmbH eingebrocht werden. Der Steuerberoter ersteiite ein

Gutochten über die steuerlichen Auswirkungen der GrÜndung einer stillen

Gesellschoft. Die Porteien fo0ten die Grundung einer typischen stillen

Gesellschoft ins Auge.

Dem Steuerberoter ging der Entwurf des Vertroges Über die Errichtung

einer stillen GesellsJoft zu. Die Einzelfirmo wurde mit ollen Aktivo und

Possivo ols stiller Gesellschofter in die GmbH eingebrocht. Noch $6

des Gesellschoftsvertroges wor eine Reihe von Geschöften von der

Zustimmung des Klögeis obhöngig. Diese Vorschrift wurde von der

Betriebsprü1ung oufgegriffen und ols typisches Merkmol einer Mitunter-

nehmerschott 
jotypischen 

stillen Gesellschoft - ongesehen. Wegen der

nochzuzohlenden Gewerbesteuer hot der Klöger den Steuerberoter in

Anspruch genommen.

Aus den Gründen:

DerTotrichter stellt nicht die Kousolitöt der unterlossenen Berotung fÜr den

eingeiretenen Schoden fest. Zwor konn noch der Rechtsprechung des

erkännenden Senots im ollgemeinen ohneweiteres dovon ousgegongen

werden, doD ein Mondont, dervon einem berufsmößigen Beroterfolsch

beroten worden ist, im Foll richtiger Berotung diesern richtigen Rot ouch

gefolgtwöre. Hier liegen die Dinge indessen besonders. Do0 eine richtige

Berotung nicht rückwirkend on steuerrechtlich bereits eingetretenen Tot-

bestöndln etwos hötte öndern können, vermerkt der Berufungsrichter

selbst. Dorüber hinous wor es hier nicht selbstuerstöndlich, doß der Kl.

einem Hinweis des Bekl. ouf die steuerrechtlichen Auswirkungen des ihm

vorgelegien Vertrogsentwurfs in der Weise Rechnung getrogen hötte,

doß er äinu uon den Steuerbehörden ols ,,typische" stille Gesellschoft

o nerko n nte Gesto ltu n gsmög I ich keit gewö h lt hötte.

Zum einen woren steuerliche Nochteile nicht in iedem Foll zu erworten.

An sich steht einer Belostung des otypischen stillen Gesellschofters mii

Gewerbesteuern eine enisprechende Entlostung der GmbH gegenÜber,

weil Gewinn und Kopiiol des siillen Gesellschofters noch $B Nr.3, $.|2

GewStG den Meßbetrögen der GmbH nicht hinzuzurechnen sind, wenn

der siille Gesellschofler zur Gewerbesteuer heronzuziehen ist. Zu einer

insgesomt gesehen größeren Steuerbelostung konn es donn kommen,

*unn die GmbH keine oder nur geringe Gewinne mocht, wohl ober der

siille Gesellschofter, weil ihm sein GeschöftsfÜhrergeholt ols Gewinn

zuzurechnen ist. Zum onderen stehen eventuellen steuerlichen Nochteilen

wirtschoffliche Vorteile gegenÜber. Der Kl. hot noch der totsöchlich vorge-

nommenen Vertrogsgesioltung - wie dos FG in seinem Urteil treffend

bemerkt - seine vorher ousgeÜbte dominierende Unternehmerstellung
r  .. r r I t1..,-:r--L:-..^^:^^^^^L.:.^1.1..,^L-^^^^--^^

nOCn 9fUnOUng Oef \rm[Jn WellellllllUllvlllV\'JLlll\llrNr vvurrrVerrvrrrrrrvrt.

Er hot sich nicht nur die entscheidenden Mitsprocherechie vorbeholten;

sein u nterneh merisches Tötigwerden beei nfl ußie viel m eh r u n m ittel bo r d ie

Höhe seines Gewinnonteils ols stiller Gesellschofter.

Uberdies portizipierte er noch den Festsiellungen des FG noch dem

Verkouf seines siillen Gesellschoftsverhöltnisses in erheblichem Umfong

on der Auflösung der stillen Reserven, wos bei einer typischen siillen

Gesellschoft nicht vorgesehen ist.

Es hötte donoch der Prüfung bedurFt, ob der Kl. bei zutreffender Berotung

über die steuerlichen Auswirkungen sich mit einer rechtlichen Stellung ols

stiller Gesellschofter zufriedengegeben hötte, die von den Finonz-

behörden ols Nichtmitunternehmer onerkonnt worden wöre. Nur donn

wöre die nicht erfolgte Berotung und Aufklorung kousol fur den einge-

iretenen Schoden geworden'..

,l00 t0l



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl6t89
Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 6189

Leitsötze (d.Verf.),

l. lst der Mondont lnhober von zwei verbundenen Gesellschoften, so

konn die erhöhte Sieuerbelostung einer Gesellschoft nur donn einen

Schoden dorstellen, wenn es insgesomt zu einer höheren Steuer-

belostung kommt, d. h. ouch unter BerÜcksichtigung der steuerlichen

Auswirkungen ouf dos aweite Unternehmen.

2. Stehen evtl. steuerlichen Nochteilen wirtschoftlicheVorteile - dominie-

rende U nterneh merstel I u n g, entscheidende Mitspro cherechte, höhere

Gewinnbezugsrechte - gegenüber, so muß im Einzelfoll geprÜft

werden, ob dlr Mondont bei ordnungsgemößer Berotung Über die

steuerlichen Auswirkungen sich mit den steuerlichen Vorteilen unier

Zurückstel I u n g der wirtschoftl ichen Vortei le zuf rieden gegeben hötte'

Zum Sochverhqlt:

Der Klöger wor lnhober ä^/eier Einzelfirmen, eines Elektrogroßhondels

und einLs GrolJhondels mit elektronischen Bouteilen' Am 22.12.1972

wurde eine GmbH gegründet, die ob l.l.l9Z3 den Elektrogro0hondel

betrieb. lnhober des Stommkopitols woren der Klöger und dessen Ehe-

lrou zv ieweils 450/0. Die Elektrogroßhondelsfirmo sollte ols stille Gesell-

schoft in die GmbH eingebrocht werden. Der Steuerberoter ersteiite ein

Gutochten über die steuerlichen Auswirkungen der GrÜndung einer stillen

Gesellschoft. Die Porteien fo0ten die Grundung einer typischen stillen

Gesellschoft ins Auge.

Dem Steuerberoter ging der Entwurf des Vertroges Über die Errichtung

einer stillen GesellsJoft zu. Die Einzelfirmo wurde mit ollen Aktivo und

Possivo ols stiller Gesellschofter in die GmbH eingebrocht. Noch $6

des Gesellschoftsvertroges wor eine Reihe von Geschöften von der

Zustimmung des Klögeis obhöngig. Diese Vorschrift wurde von der

Betriebsprü1ung oufgegriffen und ols typisches Merkmol einer Mitunter-

nehmerschott 
jotypischen 

stillen Gesellschoft - ongesehen. Wegen der

nochzuzohlenden Gewerbesteuer hot der Klöger den Steuerberoter in

Anspruch genommen.

Aus den Gründen:

DerTotrichter stellt nicht die Kousolitöt der unterlossenen Berotung fÜr den

eingeiretenen Schoden fest. Zwor konn noch der Rechtsprechung des

erkännenden Senots im ollgemeinen ohneweiteres dovon ousgegongen

werden, doD ein Mondont, dervon einem berufsmößigen Beroterfolsch

beroten worden ist, im Foll richtiger Berotung diesern richtigen Rot ouch

gefolgtwöre. Hier liegen die Dinge indessen besonders. Do0 eine richtige

Berotung nicht rückwirkend on steuerrechtlich bereits eingetretenen Tot-

bestöndln etwos hötte öndern können, vermerkt der Berufungsrichter

selbst. Dorüber hinous wor es hier nicht selbstuerstöndlich, doß der Kl.

einem Hinweis des Bekl. ouf die steuerrechtlichen Auswirkungen des ihm

vorgelegien Vertrogsentwurfs in der Weise Rechnung getrogen hötte,

doß er äinu uon den Steuerbehörden ols ,,typische" stille Gesellschoft

o nerko n nte Gesto ltu n gsmög I ich keit gewö h lt hötte.

Zum einen woren steuerliche Nochteile nicht in iedem Foll zu erworten.

An sich steht einer Belostung des otypischen stillen Gesellschofters mii

Gewerbesteuern eine enisprechende Entlostung der GmbH gegenÜber,

weil Gewinn und Kopiiol des siillen Gesellschofters noch $B Nr.3, $.|2

GewStG den Meßbetrögen der GmbH nicht hinzuzurechnen sind, wenn

der siille Gesellschofler zur Gewerbesteuer heronzuziehen ist. Zu einer

insgesomt gesehen größeren Steuerbelostung konn es donn kommen,

*unn die GmbH keine oder nur geringe Gewinne mocht, wohl ober der

siille Gesellschofter, weil ihm sein GeschöftsfÜhrergeholt ols Gewinn

zuzurechnen ist. Zum onderen stehen eventuellen steuerlichen Nochteilen

wirtschoffliche Vorteile gegenÜber. Der Kl. hot noch der totsöchlich vorge-

nommenen Vertrogsgesioltung - wie dos FG in seinem Urteil treffend

bemerkt - seine vorher ousgeÜbte dominierende Unternehmerstellung
r  .. r r I t1..,-:r--L:-..^^:^^^^^L.:.^1.1..,^L-^^^^--^^

nOCn 9fUnOUng Oef \rm[Jn WellellllllUllvlllV\'JLlll\llrNr vvurrrVerrvrrrrrrvrt.

Er hot sich nicht nur die entscheidenden Mitsprocherechie vorbeholten;

sein u nterneh merisches Tötigwerden beei nfl ußie viel m eh r u n m ittel bo r d ie

Höhe seines Gewinnonteils ols stiller Gesellschofter.

Uberdies portizipierte er noch den Festsiellungen des FG noch dem

Verkouf seines siillen Gesellschoftsverhöltnisses in erheblichem Umfong

on der Auflösung der stillen Reserven, wos bei einer typischen siillen

Gesellschoft nicht vorgesehen ist.

Es hötte donoch der Prüfung bedurFt, ob der Kl. bei zutreffender Berotung

über die steuerlichen Auswirkungen sich mit einer rechtlichen Stellung ols

stiller Gesellschofter zufriedengegeben hötte, die von den Finonz-

behörden ols Nichtmitunternehmer onerkonnt worden wöre. Nur donn

wöre die nicht erfolgte Berotung und Aufklorung kousol fur den einge-

iretenen Schoden geworden'..
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Hofiung des Notors
- Pflicht zur Erfeilung einer vollstreckboren Ausfertigung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 26.1.1989 - lB U 190/BB)

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Notor hotvor der Erteilung einervollstreckboren Ausfertigung nur die
formel len Voroussetzungen zu prüfen.

Die Klörung moterieller Frogen gehort in den Zustöndigkeitsbereich der
Vol lstrecku n gsgegen klo ge.

Aus den Gründen:

L Der Beklogte hot eine ihm gegenüber den Klögern obliegende Amts-
pf I icht verletzt, i ndem er den Klö gern d ie Erteil u n g ei ner vol lstreckbo ren
Ausfefig u n g des noto riel len G ru n dstücksko ufuedro g es vom 3. 3.1972
mit der Begründung verweigerte, oufgrund einer mündlich vereinbor-
ten befreiender schuldübernohme sei nicht mehr die ursprüngliche
Köuferin Frou 8., sondern der neue Erwerber der Grundbesitzung
Sch u ldner der Ko ufpreisforderung.

zwor ist von einer Amtspflichverletzung nicht bereits oufgrund des
Beschlusses des Londgerichts Duisburg v. lB.9.1gB7 - 2T 2s2/87 -
ouszugehen, welches den Beklogten ouf die Beschwerde der Klöger
ongewiesen hot, den Antrog ouf Erteilung der vollstreckboren Aus-
fertigung nicht mit der ongeführten Begründung obzulehnen. Denn
h iergegen besteh en insoweit Beden ken, o ls ein N oto r im Beschwerde-
verfohren gemöD $ 54 BeurkG nicht om Verfohren beteiligt ist, sondern
die Stel I u n g ei ner vori nsto nz hot ( Keidel/Ku ntzelWin kler, FFG, Tei I B, 12.

Aufl., $54 BeurkG, Anm. 9 m.w.N.l, womit eine moierielle Rechtskroft-
wirkung dieses Beschlusses ihm gegenüber in subiektiver Hinsicht
zweifel hoft erscheint.

Diese Froge bedorf iedoch keiner obschlieDenden Klörung, weil in
sochlicher Hinsicht die Ausfuhrungen des Londgerichts in der Soch 2 T
252/ 87 der Rechtslo ge entsprechen'

Bei der Erteilung vollstreckborer Ausferfigungen hot der Notor nur die
formellen Voroussetzungen zu prüfen. Zu einerweitergehenden mote-
riell-rechtlichen Prüfung, insbesondere, ob der moterielle Anspruch
noch besteht, ist er nichi berechtigt (Keidel/Kuntze/Winkler o.o.o.,

ein ,,noch oußen zu Toge getretener Wille des vertrogschließenden"
notwendig, der im Wege einerVertrogsouslegung ermitteltwerden muß.
Der BGH hot desholb in seiner Entscheidung Anholtspunkte dofür ge-
{unden, dofi der Lie{eroni in den Schutzbereich des Steuerberotungs-
vedroges einbezogen werden sollte. Als lndizweisterdorouf hin, doß der
Johresobschluß erkennbor nicht nur {ür den Mondonten und dos Finonz-
omt bestimmtwor, sondern ols Entscheidungsgrundloge für Dritte dienen
sollte.

Wen n Dritte Schodenersotzo nsprüche g egen den Steuerberoter gelten d
mochen, m uß desho lb im mer gefrogt werden, ob konkrete An ho ltspun kte
fÜr einen ouf den Schutz Dritter gerichteten Porteiwillen erkennbor sind
(Gröfe/Lenzen/Roiner Steuerberoterhoftung, 2. Aufloge lgBB rz 436, mit
weiteren Nochweisen).

Denn der Bilonzerstellung des Steuerberoters fehlt im Regelfoll lede Dritt-
bezogenheit. Sie ist regelmößig eine Hilfeleistung fürden Mondonten bei
der Erledigung von dessen steuerlichen Pflichten gegenüber dem Finonz-
omt. Andernfolls wöre die Zohl der durch eine fehlerhofte Bilonz potentiell
Geschödigten für den Steuerberoter ouch nicht übersehbor (Vergleiche
MK-Gotlwold $ 328 TZ84; Ebke, Dritthoftung des Wirtschoftsprüfers,64 f.
oLG Köln Gl1986,160 betrifft Bewertungsguiochten eines Housesl.

Hoftung des Steuerberolers
- Einbringung in GmbH
- Steuerschoden, Vorteilso n rech n u n g
(BGH Urt.v. 28.9.1988 - lVo ZR 45/87 - VersR t9BB,t27S: WM 1988, 1636: WuB lV A. $6251, 89; Sturmhoäbel)

Leitsotz (omtl.)'

Uber die Voroussetzungen der Hoftung des steuerberoters wegen unzu-
lö ng I icher Berotung und Betreuung seines Auftroggebers bei Ein brin g u ng
einer Einzelfirmo ols stille Gesellschoft in eine GmbH {hier, mongelnde
Aufklörung über die steuerlichen Folgen der geplonten und durchge-
füh rten Eingliederung ).
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dem Originol überprüft hobe, seischon zweifelhoft, ob dies Überhoupt

eine sich ous dem Vermerk ergebende Auskunft dorstelle, fÜr deren

Richtigkeit der Bekl. die verlrogliche Gewöhr hobe Übernehmen wol-

len. Dos Vertrouen ouf die Richtig keit der Beg loubig u ng sei zudem nicht

ouf die besondere Sochkunde des Steuerberoters gestÜtzt' Es moche

keinen unterschied, ob die Fo. w dem Bekl. fur die Erstellung der

Abschlüsse folsche Zohlen on die Hond gebe oder ihm die gefölschte

Abschrift einer Bilonz zvr Begloubigung unterschiebe. Dem selbst

getöuschten Bekl. sei der Betrug seiner Auftroggeberin nicht onzu-

losten.

bl Diese hilfsweise ongestellten Uberlegungen des Berufungsgerichts

holten im Ergebnis der rechtlichen NochprÜfung stond.

Wie weit die Hoftung ous einem Vertrog mit Schutaruirkung fÜr Dritte

persönlich und gegenstöndlich reichen soll, mu0 ieweils im Einzelfoll

ous den Umstönden geschlossen werden. Bei Steuerberotern wird

vielfoch der lnholt eines von ihnen gegebenen Testots, ouf dessen

genouen Wortlout in den beteiligten Wirtschoftskreisen genou ge-

ochtet zu werden pflegt, Aufschlufl geben {vgl. Long WM BB, l00l

tlOOzl). DieseTestote hoben den Zweck,dem Auftroggeberund Dritten

den Inholt, den umfono und dos Ergebnis der PrÜfunq durch den

Steuerberoler oufzvzeigen. Nur soweit der Steuerberoter noch dem

Wortlo ut des Testots d ie Vero ntwortu n g f u r d ie Richti g keit d er iestierten

Aufstellung übernimmt, reicht seine Hoftung.

Aus dem vom Bekl. ongebrochten Vermerk geht hervor, doß ihm nicht

einmol die Buchführung, sondern nur vom ,Auftroggeber Übergebene

Endzohlen und erteilte AuskÜnfte zurVerfügung stonden. Dorous ergibi

sich deutlich, doß die Prüfung der Buchführung oder der Übergebenen

Endzohlen von vornherein nichi zu seinem Auftrog gehörte. Do die in

den Johresobschlüssen entholtenen Zohlen ousschließlich ouf den

Auftroggeber zurückgingen, ohne doß der Bekl. ihre Richtigkeit zu

prüfen hotte, kom ouch eine Hofiung fÜr ihre Richtigkeitvon vornherein

überhoupt nicht in Froge. Die Rechtsvorgöngerinnen der Kl. konnten

noch dem TexidesTestots ober nichtdovon ousgehen, doß derBekl.fÜr

die Richtigkeit der verwendeten Zohlungen einstehen wollie' Domit

scheidet ouch eine Hoftung fur die ihm bei der Testierung der Kopien

unterschobenen folschen Endzohlen ous.

Anmerkung:

ZurVermeidung von Mißverstöndnissen weisen wir dorouf hin, doD nicht

ieder Lieferont oder Kreditgeber des Mondonten in den Schutzbereich

des Steuerberoierberotu n gsvertro ges ei n bezogen ist. H ierf Ü r ist viel meh r

$ 52 BeurkG, Anm. 3; Jonsen, FGG,Teil lll,2. Aufl., $ 52 BeurkG , Anm.24;

Mecke, BeurkG, $ 52 Anm. 4; KG Berlin, DNotZ 1951,274i LG Aochen

MDR 1953, 627;LG Kleve DNotZ 1978,6801. Schon noch ollgemeinen

Rechtsg ru ndsötzen hot d ie Prüf u n g moteriel l-rechtl icher Fro gen i m Ro h-

men derVollstreckung oußer Betrocht zu bleiben, onderenfolls wÜrden

dem Notor richterliche Funktionen zugebilligt. Nur ousnohmsweise

konn die Erteilung obgelehnt werden, wenn feststeht, doß dos Rechts-

geschöft über den vollstreckbor gestellten Anspruch nichtig ist oder

wen n d ie N ichtig keit des Anspruchs weg en Gesetz- oder Siftenwid rig -

keii ous der Urkunde selbst ersichtlich ist (Keidel/Kuntze/Winkler

o.o.O. $ 52 BeurkG, An m. 3 m.w. N.l, wos h ier u nstreitig nicht der Fo l l ist.

Bei einer Divergenz anrischen moteriellem Anspruch und vollstreck-

borer Urkunde gibt es für den Betroffenen nur den Weg der Voll-

strecku n gsgegen klo g e.

Hiernoch istfestzustellen, do0 der Beklogte obiektiv gegen seine Pflicht

gemöfl $$ Z9Z Abs . 2ZPO, 52Beu rkG versto0en hot, die vol lstreckbo re

Ausfertigung einer in seiner Verwohrung befindlichen Urkunde zu

erteilen.

ll. Entgegen der Ansicht des Londgerichts hot der Beklogte hierbei ouch

schuicihqit gehoncieit.

Zwor hot dos Londgericht zutreffend dorouf verwiesen, doß bei einer

noch sorgföltiger Prüfung gewonnenen Rechtsonsicht in bezug ouf

Gesetzesbestimmungen, die fur die Auslegung Zweifel in sich trogen,

die ols rechtlich vertreibor onzusehen isi, der Umstond, doß die

Rechtsouffossung von den Gerichten nicht gebilligt wird, nicht rÜck-

schouend ols Verschulden ongerechnei werden konn (Kreft, BGB,12.

Aufl., $839, Anm. 293 m.w.N.l.

Jedoch bestehen bereits Zweifel, ob die in seinem Schreiben vom

13.B.l9BZ on die domoligen Proze0bevollmöchtigten der Klöger

geöu$erfe Rechtsonsicht des Beklogien, bei der Erteilung der voll-

streckboren Ausfertigung der Urkunde seizu berÜcksichtigen, doß ouf-

grund einer mündlich vereinborten befreienden SchuldÜbernohme on

die Stelle von Frou B. ols Schuldner der Neuerwerber der Grund-

besitzung getreten sei, vertretbor ist'

Wie bereits ousgeführt, besteht in Rechtsprechung und Literotur die

einhellige Auffossung, doß bei der Erteilung der vollstreckbqren Aus-

fertigung einer notoriellen Urkunde nur die formelle Berechtigung zu

prüfen ist, wenn wie hier für die Nichtigkeit des Anspruchs wegen

Gesetz- oder Sittenwidrigkeit kein Anhqltspunkt besteht. Soweii dos

9B
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Londgericht Wolfsteiner dofür zilierl, doß in bestimmten Föllen ein
Rechtsschutzbedürfnis für die Erteilung einer vollstreckboren Ausfer-
tigung nichi bestehe, ist dieser der Auffossung, doß es der Prozeß-
leitungspflicht des Notors und dem ouch für ihn geltenden 0,l39 Zpo
entspricht, beiZweifeln, ob die vollstreckbore Ausfertigung zu erteilen
sei - so im Foll, wenn eine Befriedigung in Froge steht -, der Notor beim
Glöubiger nochzufrogen hot und wenn donoch die Zweifel nicht
behoben sind, die Vollsfreckungsklousel zu erteilen hot (Wolfsteiner

DNotZ 1978, 681l.lm vorliegenden Foll bestehen insofern Zweifel, ols
die Kloger bestreilen, doß es zu einer Hoftentlostung der Frou B.

gekommen sei. Diese Froge zu entscheiden, gehört in den Zustöndig-
keitsbereich der Vol lstrecku ngsgegen klo ge.

Hinzukommt, doß der Beklogte ousweislich seines schreibens v.

13.B.l9BZ für die Vereinborung einer befreienden schuldübernohme
dorouf obgestellt hot, doß der klogende Ehemonn, Herr Sch., den
Eintritt des neuen Erwerbers gebilligt und sein Einverstöndnis erklört
ho be. No ch dem Gru ndstücksko ufuertro g v. 3. 3. 1972wor iedoch o uch
die klogende Ehefrou begünstigte Glöubigerin, so doß eine befrei-
ende Schuldübernohme, worouf sich der Beklogte zurAblehnung des
Antrogs ouf Edeilung einer vollstreckboren Ausfertigung gestützt hot,
bereits mongels einer Zustimmung dieser ousscheidet.

Der Beklogte hötte donoch bei der für seinen Pflichtenkreis erforder-
lichen Sorgfolt sein Verholten ols Verstoß gegen seine Amtspflichten
erkennen können, womit Fohrlössigkeit gegeben ist.

Keine obweichende Beurteilung ergibtsich ous dem Grundsotz, doß in
oller Regel dos Verschulden zu verneinen ist, wenn ein Kollegiolgericht
ein obiektiv omtspflichtwidriges Verholten noch mündlicher Verhond-
lung und sorgföltiger Prüfung sowie würdigung ols obiehiv gerecht-
fertigt gebilligt hot, weil von einem Einzelnen durchweg eine bessere
Rechtseinsicht ols von einem Kollegiolgericht nicht erworlet werden
konn (Kreft o.o.o., s B3Z Anm.296l.Zum einen hot nömlich dos Lond-
gericht d ie Fro ge der obiektiven Amtspf I ichverletzu n g offen gelossen.
Zum onderen hot es nicht berücksichtigt, doß der Beklogte beiseiner
Annohme, es liege eine befreiende schuldübernohmevo6 lediglich ouf
den klogenden Ehemonn und nichi ouf die ebenfolls begünstigte
klo gen de Ehefro u o bgestel lt hot, wo m it der So chverh o lt n icht erschöp-
fend gewürdigt und der vorgenonnte Grundsotz unonwendbor ist.

lll. Der den Klögern entstondene Schoden, ihre ou0ergerichtlichen
Kosten in Höhe von i.336,08 DM fur die Durchführung des Be-
schwerdeverfohrens gemöß s54 BeurkG, ist infolge der Amtspflicht-

23.l.l9B5 - lVo ZR 66/83 - WM 85,450, BGH v. 19.3.1986 - tVo ZR
127/84 - WM 86,711;v.26.11.1986 - lVo ZR 86185 - Gl 87,27:YersR
87,262: NJW 87,17581.

Die Einbeziehung der Rechtsvorgöngerinnen der Kl. in den Schutz-
bereich des zwischen der Fo. W. und dem Bekl. obgeschlossenen
Steuerberotungsvertrogs konn nicht desholb verneint werden, weil
die lnteressen der Rechtsvorgöngerinnen der Kl. und die der Fo. W
h insichtl ich der zutreffenden Do rleg u n g der Kred itwu rd ig keit d ieses
Unternehmens gegenloufig wören. Personen, die über eine beson-
dere, vom Stoot onerkonnte Sochkunde verfügen (2. B. öffentlich
bestel lte So chverstö ndig e, Wirtschoftsprüfer, Steuerberoter), kön-
nen in die Loge kommen, doß sie bei der Begutochtung Sorgfolts-
pflichten gegenüber mehreren Personen mit unterschiedlicher lnter-
essenrichtung zu beochten hoben. Wie der BGH wiederholt eni-
schieden hot, spricht die Gegenlöufigkeit der lnferessen des Auf-
troggebers und des Dritten nicht gegen seine Einbeziehung in den
Schutzbereich des Verlrogs (BGH WM 85, 45014521;86,711; Gl87,'
22 : VersR 87, 262 12631 : NJW 87, 17 58 t17 5gll.

lm vorliegenden Foll liegen Anholtspunkte dofürvor, doß die Rechts-
vorgöngerinnen der Kl. in den schutzbereich desverlrogs zwischen
der Fo. W. und dem Bekl. einbezogen werden sollien. Die von dem
Bekl. unterzeichneten verfölschten Johresqbschlüsse für l98o und
l98l woren nicht nurfürinterne Zwecke der Fo. W. bestimmt. sie soll-
ten vielmehr ols Entscheidungsgrundloge für Dritte, die Rechts-
vorgöngerinnen der Kl., dienen. ln einem solchen Foll liegt die
Annohme nohe, doß der Dritte in den Schutzbereich des Verlrogs
einbezogen werden soll (BGH Gl 87,22 : VersR 87,2621263J:
NJW 87,1758l175qt.

3. lm Ergebnis ist iedoch die Kloge mit Recht obgewiesen worden.
Denn selbstwenn mon von der Einbeziehung der Kl. in den schutz-
bereich des zwischen der Fo. w. und dem Bekl. obgeschlossenen
Steuerberotungsvertrogs ousgeht, scheidet seine Hoftung [eden-
folls wegen des lnholts des von ihm unterschriebenen Vermerks ouf
den Johresobschlüssen ous.

o) Dos Berufungsgericht führt hierzu ous, der Bekl. hobe noch dem
lnholt dieses vermerks ohne iede eigene Konirolle des lnholts, ouf
die die Kl. hotten vertrouen können, lediglich Angoben der Fo. w in
eine bestimmte Form gebrocht. soweitdie Kl. dorouf obstellten, do0
der Bekl. nicht die Ubereinstimmung der vorgeblichen Kopien mit

104
97



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 6189 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 6189

Die vom Bekl. fur die Johre l9B0 und l98i oufgestellten Johresobschlüsse

der Fo. W. wiesen bei niedrigeren Umsötzen wesentlich geringere

Gewinne ous ols die den Rechtsvorgöngerinnen der Kl. vorgelegten
Abschriften. Diese hotte die lnhoberin der Fo. W. verfölscht und dem Bekl.

zusommen mit onderen Uniedogen zur Unterschrift vorgelegt. Bei der
Unterschrift übersoh der Bekl., doD die lnhoberin der Fo. W in einigen

Exemploren obweichende Angoben zum Aufwond oder zum Ertrog und

erheblich überhöhte Gewinnzohlen eingesetzt hotte.

An 24.4.1984 wurde dos Konkursverfohren über dos Vermögen der Fo.

W. eröffnet.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht ist der Ansicht, den Kl. stünden keine Schoden-

ersotzonsprüche wegen schuldhofter Verletzung des z,,rischen dem

Bekl. und der Fo. W. geschlossenen Steuerberotervertrogs zu. Durch

diesen Vertrog seien keine Schutzp{lichten begründetworden, die der
Bekl. ouch im Verhöltnis zu den Rechtsvorgöngerinnen der Kl. zu

beochten gehobt hobe. Die Fo. W. seizwor oufgrund der Geschöfts-

und Verirogsbezielrungefi LU cieti Rechisvoi'göi-rgei.i'rri'reir dei'Kl. vei--

pflichtet gewesen, eine Verletzung ihrer Rechtsgüter zu vermeiden.

Diese Pflichten begründeten ober noch kein lnteresse der Fo. W., ihre

Glöubiger in den Schutz ollerVertrogsverhöltnisse mit Dritten einzube-

ziehen, die Auswirkungen ouf die Glöubiger hoben könnten. Ein

solches lnteresse ergöbe sich grundsötzlich nur ous weit störkeren

Fü rsorgepf I ichten personen rechtl ichen Ei nsch lo gs.

Auch gleichloufende lnteressen einer Gruppe, ols deren Reprösentont

der Auftroggeber dem Auftrognehmer erkennbor gegenübertrete,

rechtfertigten es, die Gruppenmitglieder in den Schutzbereich des

Auftrogsverhöltnisses einzubeziehen. Die lnteressen der Rechtsvor-

göngerinnen der Kl. ols Kreditgeber und der Fo. W. ols Kreditnehmerin

hinsichtlich der richtigen Dorstellung der Kreditwürdigkeit des Unter-

nehmens seien ober so gegenlöufig, doß sich die Einbeziehung der
Rechtsvorgöngerinnen der Kl. in den Steuerberotervertrog zwischen

dem Bekl. und der Fo. W. verbiete.

2. Diese Ansicht loßt sich mit der Rechtsprechung des BGH zum Vertrog

mit Schutzwirkung für Dritte nicht vereinboren (BGH v.28.4.1982 -
lVo ZR 312/80 - LM BGB $ 328 Nr. 71 und 25 : NJW 82, 2431 und

v.2.11.1983 - lYoZR20/82- GlB7,27:YersR 84, 85: NJW 84,355; v.

Gl Hinweis

verletzung des Beklogten entstonden. Hötte der Beklogte nömlich die

Erteilung einer vollstreckboren Ausfertigung nicht verweigerl, wöre die

Durchführung der Beschwerde nicht notwendig gewesen.

Doß dos Londgericht im Beschwerdeverfohren eine Kostenentscheidung

obgelehnt hot, ist unerheblich. Es hot domit lediglich der Rechtsloge in-

soweit Rechnung getrogen, ols der Notor om Beschwerdeverfohren

gemöß $54 BeurkG nicht beteiligt ist.

Do nicht ersichtlich ist, doß die Kloger den Schoden durch Gebrouch

eines Rechtsmittels hötten abwenden können ($$ 19 Abs. I Sotz 3 BNotO,

839 Abs. 3 BGBI, und eine ondeweitige Ersotzmoglichkeit ($19 Abs. 1

SoIz 2 BNotO) nicht besteht, ist der Beklogte somit zum Ersotz des

Scho dens verpfl ichtet.

Aufgrund der zunehmenden Kompliziertheit des Umsotzsteuerrechtes ist die Dor-

stellung von Stodie, Dos Recht des Vorsteuerobzugs (Verlog Dr. Otto Schmidt KG 1989,

360 Seiten, DM 85,-) zu begrüßen. Dos Buch behondelt mit einer Vielzohl von Bei-

spieien cjie formeiien unci moterieiien Vorousseizungen cies Vorsieuerobzugs. Ais

Gesomtdorstellung geht es über dos Umsolzsteuerrecht ober noch hinous und be-

hondelt ouch verfohrensrechtliche Aspekte und die einkommensteuer-, grunderwerb-

steuer-, zivil-, konkurs- und kostenrechtlichen Frogen des Vorsieuerobzugs'

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Hefi I -6,19891

Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $9 Abs. 3 Nr. I

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelostung

89, 2
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Sieuervorteile

- Risikobeudeilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunflsvertrog
- stillschweigender Abschlu0

- Veriöhrung

- Werkvertrog

89, 73
89, 36

ILSI

89, 42
89, 89
89, 89

89, 94

89, 50
(LS)

89, 72
{LS}

89, 36
(LSI

89, 50
{LSI

89,36,73

89, 73
89, 73
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Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StBlWplRA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerslellung
- Dritthoftung
- Grundstücksbewertung, lnformoiion

d. Mondonten
- Testoi

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislosl

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen
- Vernichtung von -
Drifihoftung
- Anwoltsverfrog
- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung
- ous Testot

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Frisienkontrollbuch

Honororonspruch
- bei AnschluDkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, 5 32 StBGebV

- Gegensiondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft
- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Kousolitöt
- wirfschoftliche Vorteile bei

steuerlichen Nochieilen
Kosten d. FG-Prozesses

- Kostenpflichr d. StB.

Mondontengelder
- Anderkonto des Notors
- Venechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden
- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenveroniwortlichkeit

- Erteilung einer vollsireckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Milorbeitern

Prospekthoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Rechtsbeistond

- Sozietöt mit Anwoltsnotor

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbu0e/-strofe
- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmö0iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

Steuerberotungsgeselz

- g5z
: Wirtschoftsberotun g,

An logenem pfehlung

Steuerberolungsverlrog
- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoien
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestohungsberolung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu geseizeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über sieuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, g12 VVG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, $12 ll

Veriöhrung ($68 StBerG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrift lSekundöronspruch)
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

Kenntnis d. Fehlers
Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrilt

: Mondotsende
: schuldhoffe Verletzung der -

- Verjöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Beiriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlusi der 7 b-AfA
: Zohlung d. Steuer
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89, 22

89, 12

89, 25

BB, 22

89,2, 36

95

89, 62
89, 2

89, 72

89, 3

89, 36
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89, 2

89, r00
89, 17
89, 50

(tst

89,100
89, 79

89, 72

28
30

2
95

Drifihoftung des Steuerberqlers
- Auftrog zur Bilonzersiellung

- lnholt des Testotes

- Anmerkung
(BGH Urt.v. 18.10.1988 - Xl ZR 12/88 - VersR 1989, 3Z5l

89, 36
{LS)

B9
B9

B9

B9
B9

89, 30

89, 39
89, 39

89, 34
89, 34

89, 34

89, 6

89, 73
89, 39
89, 25

89, 23
89, 23
89, 99
89, 23

89, 46

89, 50
ILSI

89, 50
(LS)

8? 50
(LS)

89, 50
{LS)

89, 62
89,64, 90

89, 62
89,62, 90

89, 50
{LS)

89, 5l

89, 5r
89, 5l

89, 5
89, 5
89, 82
89, 28

89, t4

89,14, 44
89,45, 82

89, 5
89, 45
89, 28
89, 14

89, 94
89, 50

{LS)

89, 94
89, tO2
89,102
89, 94

Leitsötze:

l. Aur Froge, ob der Kreditgeber in den Schuizbereich des Vertrogs des
Kreditnehmers mit seinem Steuerberoter einbezogen ist.

2. Die Hoftung des Steuerberoters gegenüber dem Dritten reicht nur so

weit, wie er noch dem Wortlout seinesTestotes die Verontwortung für
die Richtigkeii einer testierten Aufstellung übernommen hot.

Zum Sochverholt:

Die Klöger nohmen den Beklogten ouf Schodenersoiz für Verluste in

Anspruch, die sie durch den Konkurs der Firmo W. erlitten hotten.

Der Bekl. wor Steuerberoter dieser Firmo. Die Rechtsvorgönger der Kl.

hotten noch Vorloge vom Bekl. unterschriebener und gesiegelter Johres-
obschlüsse ein der Fo. W. gewöhrtes Dorlehen in Höhe von 200.000 DM
verlöngert und weiieren Worenkredit im Wed von 200.000 DM einge-
röumt.

lm iuni1981 legte die lnhoberin der Fo. W. beiVertrogsverhondlungen über
die Vedongerung des Dorlehens Johresobschlüsse des Unternehmens für
1979 und l9B0 vor. Anschließend wurde der Kredit über 200.000 DM ouf
unbestimmleZeil verlöngert. lm April l9B2 wurde der Fo. W. noch der
Vorloge des Johresobschlusses für lg8l ein zusötzlicher Worenkredit in
Höhe von 200.000 DM gewöhd. Als gegen Ende l9B3 Zweilel on der
Solvenz des Unternehmens ouftroien, legte die lnhoberin der Fo. W. einen
Johresobschluß furl982vom 16.5.1983 vor. Die Rechtsvorgöngerin der Kl.

zu 2l begnügtesich doroufhin domit,doß die Fo.W. dos Dorlehen in Höhe
eines Teilbetrogs von 100.000 DM durch die Hingobe von Wechseln
oblöste, die spöter ober nicht bezohlt wurden.

Die Johresobschlüsse trugen ieweils den Stempel und die Unterschrift des
Bekl. unter dem Vermerk,

,,Zusommengestellt onhond der vom Auftroggeber überge-
benen Endzohlen und erteilter Auskünfte.'

89, 3
89, 95
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89, 33
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{$51o WPO)
- Steuerberoiu n g d.,,N u r-Wirischofisprüf er"

Veriährung ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschutz

- Anerkenninisverbot

- Anzeigepf I ichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pilichtverleizung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit
- Veriöhrung, S12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit g3l9 HGB

- Verdochi d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersicht und

Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mondonlen

BGH v.19.3.1987 - lXZRl66/86

BGH v. 10. 8.1987 - NoIT 4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.l.l9BB - |XZR102/87
:WM1988,472
BGH v.3.2.1988 - lVo ZR 196/86

BGH v. ll. 7. l9BB - ll ZR 232/ 87
: BB 1988, 1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA 9276BGB 1.88 Huff
: ztP l9t, 1581

: WM 1988, 1685: NJW-RR 1989, 150

BGHv.27.9.19BB - lX ZR 4/88

: EWIR $ 676 BGB 2/88,11,91 {Medicusl
:ZlP 1988,1464
: WM l9BB, 1685
: NJW-RR 1989,150

BGH v.28.9.1988 - lVo ZR45/87
: VersR 1988,1275: WM l9BB, 1636
:WuB IVA 96751,89t Sturmhoebel

BGH v.18.10.1988 - XIZR l2l88
: VersR 1989, 375
BGH v. 20.10.1988 -VllZR219/87
:ZlP 1988,1573
: WM l9B8,l83l
: WuB I G 7 lmmobilienonlogen 3.89 v. Heymonn
: N.JW 1989,894
BGH v. 25.10.1988 - Xl ZR 3/88
:WM 1988,1755
:ZlP 1988,1474
:881988,2428
: EW|R g6Z BGB 1/89,33 Keller
: WuB lV A S667 BGB 1.89 Sturmhoebel

BGHv.20.\2.1988 - lX ZR BB/88

BGH v.26.1.19B9 - XIZR BI/BB

BGH v. 14. 2.l98q - Xl ZR14/ BB

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes. 3 276/87
: AG 1988,lB

OLG Celle v. 12.10.1988 - 3 U 278/87

OLG Düsseldorf v.26.5.1987 - 21 U 259/86
OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245 / 87
OLG Düsseldorf v. 28.ll.l9BB -18W 62/88
OLG Düsseldorf v.26.1.1989 - lB U 190/88

OLG Düsseldorf v. 16.2.1989 - 18 | 228/ 88 rkr.

OLG Fronkfurt v. 2.2.1988 - l4 U \32/ 86
: NJW tqBB,2807

OLG Köln v. 19.9.1988 - B U l3lBB
OLG Köln v.20.9.1988 -15U 67/86
OLG Köln v.14.2.1989 - 9 U 36/88

OLG Oldenburg v. 4.11.1988 - 6 U 154/88

OLG Stuttgort v. 13.12.l9BB - 12 U 30/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O167/87
: StB l9BB, 389

LG Arnsberg v. 6.1.1989 -1O 207/88

LG Dormsrqdr v. 8.1.1987 -10 0 245/86

LG Detmold v.12.12.1987 -1O 268/87

LG Dorimund v. 17.12.1987 - 2 O 60/ 87

LG Heidelberg v. 2L9.1988 - 3 O 65/88
LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88
: wistro 1988,327

LG Kielv. 24.10.1988 - 11 O 302/88

LG Köln v.25.6.1987 - 24 O 154/87

LG Köln v.16.2.1989 - 2U 203/88

LG München I v. 5.5.1982 - 10 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/88
: wislro 1988,326

LG Regensburg v. 27. 5.1988 - 6 O 566/88
DSIR 1988. 753

LG Wuppertol v. 9. 2.l9BB - 5 O 352/87

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C 227 /8/
BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379 / 83
: STEUER-TELEX 0824
: LEXinform 0081194

BFH v. 26.8.1987 - I R144/86
: BSIBI 88 ll,l09
BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

BFH v. 7.l2.l9BB - X R 80/BZ
: DSIR 1989, 209

FG Boden-Wti rttem berg v. 22.1.1988 -
txK237/84
: EFG 1988,546

FG München Vorbesch.v. 4.8.1989 -
V|225/86 E, nicht rkr.

LAG Köln Urt.v.23.3.1988 -7 So1378/87
: StB 1989,45

VerwG München Urt.v. 8.ll.l9BB - M 16 K88,1266
: MittBl. WPK Nr.133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. 7. l. 1988

- s0202-4-vc

89, 28

89, 89

89,104

89, 50
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89,51
89,2, 5t

89, 22

89, 39

89, 42
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89, 44
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89, 34
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Hinweispflichl des Notors/Versleuerung des Veräußerungsgewinns /
Hinzuziehung von Mitorbeitern

L Ein Notor, dervor oderwöhrend der Beurkundung eines Grundstückskoufuertroges
dovon Kenntnis erhölt, do0 der Verköufer dos Grundstück vor weniger ols zwei
Johren erworben hot und die Anschoffungskosten unter dem Verkoufspreis liegen,
hot den Verköufer grundsötzlich ouf die Gefohr der Versteuerung eines Spekulo-
tionsgewin ns hinzuweisen.

2. Ein Notor muß die von den Beteiligten eingereichten Unterlogen persönlich zur
Kenntnis nehmen, sich über ihren lnholt unterrichten und diesen - soweit erforder-
lich - bei der Errichtung der erbetenen Urkunde berücksichtigen.

3. Ein Notor dorf es nicht dem Büropersonol überlossen, zu entscheiden, welche
Unterlogen für eine Beurkundung von Bedeutung sein können und welche nicht.

Diese Entscheidung mufl er sich selbst vorbeholten.
(BGH Urt.v.l0.ll.l988 - lX ZR 3l/88 - WM l9BB,lB53)

^ll^^*^i^^ ^,,f1. ^"L^Ji ßO 
^1-" 

lll N" r ÄÄRW^r.''v-''U-''ü.,.-..
Verkürzu n g der Veriöhrungsfrisl

Die in $ 9 Abs. lll Nr. I der Allgemeinen Auftrogsbedingungen derWirtschoftsprüfer ouf-
genommene Ausschlußfrist von 6 Monoten für die Geltendmochung des Schoden-
ersotzonspruchs ob Schodenkenntrris verslößl gegerr g9 Abs. ll l.'lr. IAGB-Geselz.
Die Bedenkzeitvon 6 Monoten ist ongesichts der gesetzlichen Veriöhrungsregelungen
zukurz, um noch ols ongemessen gelten zu können.
(oLG Köln Urt.v.14.2.1989 -9 U 36/881

Anmerkung:
Dos Urteil befindet sich in Ubereinstimmung mit KG Urt.v. 24.2.1986 -24U 4567/85 -
Gl 1986,l0B; BrondnerZlPl9B5,ll94; ondererAnsicht ist OLG Homburg StBg 1981,l88;

vgl. ouch BGH WM 1986,484: Gl 1986, 45, WM 1975,767; NiW 1929, 1550: VersR

1979,499.

Notwendige Büroorgonisotion eines Sleuerberoters zur Fristwohrung

L Die ordnungsmöfiige Ausgongskontrolle im Büro eines Steuerberoters erfordert
grundsötzlich, doß Fristen im Fristenkontrollbuch erst oufgrund der Eintrogung im

Postousgongsbuch gelöschi werden (Anschluß on BGH-Beschluß v. 20.11.1984,V|

ZB19/84, VersR 1985, 145, HFR 1985,5791.

2. DosFehleneinerordnungsmößigenAusgongskontrolleistnurdonnnichtursöchlich
für ein Fristversöumnis, wenn die mit derVersendung beouftrogie Hilfsperson ous-
drÜcklich ou{ die Bedeutung und Eilbedurttigkeit des Schriftstückes hingewiesen
wurde.

(BFH Urt.v. 7.12.1988 - X R 80/82 - DSiR 1989,2091
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Dritthoftung des Steuerberoters
- Auftrog zur Bilonzerstellung

- lnholt des Tesiotes

- Anmerkung
(BGH Urt.v. 18.10.1988 - Xl ZR 12/881

Hoftung des Steueöeroters
- Einbringung in GmbH

- Steuerschoden, Vorteilso n rech n ung
(BGH Urt v. 2B.9.1988 - lVo ZR 45/B7l

Hoftung des Notors
- Pflicht zur Erteilung einer vollstreckboren

Ausfertigung
(OLG Düsseldorf Urt u 26.1.1989 - l8 U 190/881
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